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JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ 

B.SC. HEBAMMENWISSENSCHAFT 

 

 

 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Anrechnung von außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen 

Berücksichtigung von Fehlversuchen 

 

1. Hinweise 

Betrifft die Anerkennung: Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss Unterlagen in 
deutscher oder englischer Sprache einreichen, aus denen folgende Informationen, 
bezogen auf die Leistungen, für welche die Anerkennung angestrebt wird, 
hervorgehen: Hochschule, Studiengang, Zeitpunkt, Bewertung (einschließlich nicht-
bestandener Leistungen sowie der Zahl der Wiederholungsversuche), Lernergebnisse 
bzw. Lernziele sowie Workload (Arbeitsaufwand). Sofern ein Learning Agreement oder 
eine entsprechende andere individuelle verbindliche Vereinbarung vorhanden ist, ist 
diese vorzulegen.  
 
Die erbrachten Leistungen müssen durch ein Original oder eine amtlich beglaubigte 
Kopie einer entsprechenden Bescheinigung der Hochschule, an der die Leistungen 
abgelegt wurden, belegt werden. Sofern die Vorlage eines Modulhandbuchs zur 
Beurteilung von Lernergebnissen bzw. Lernzielen nicht möglich oder der Workload 
nicht ausgewiesen ist, ist der Nachweis durch geeignete Unterlagen mit den 
erforderlichen Informationen zu führen. 
 

Betrifft die Anrechnung: Der Antragsteller oder die Antragstellerin muss geeignete 
Unterlagen zur Überprüfung der Gleichwertigkeit vorlegen. Geeignete Unterlagen sind 
insbesondere Prüfungszeugnisse oder sonstige lernergebnisorientierte Nachweise 
oder Kompetenzfeststellungsverfahren des Bildungsträgers. Lernergebnisse und 
Niveau sind darüber hinaus durch Lehr- und Ausbildungspläne oder Modulhandbücher 
der Einrichtungen sowie Nachweise der Ausbildungsdauer zu belegen. In den Fällen 
der durch Berufspraxis erworbenen Kompetenzen sind qualifizierte Arbeits- oder 
sonstige Praxiszeugnisse vorzulegen. 
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Die Entscheidungen werden aufgrund folgender Ordnungen1 getroffen: 
 
Rechtsgrundlage für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen: 

 Ordnung des Fachbereichs 04 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Prüfung im Bachelorstudiengang 
Hebammenwissenschaft in der jeweils gültigen Fassung 

Anerkennungssatzung2 in der jeweils gültigen Fassung 
 Die Prüfung erfolgt anhand des Kriteriums „wesentlicher Unterschied“ 

hinsichtlich Qualität, Niveau, Lernergebnisse bzw. Lernziele, Workload und 
Profil.  

 Bewerber und Bewerberinnen sowie Studierende sind verpflichtet, die JGU 
über die erbrachten Leistungen zu informieren. 
 
 

Rechtsgrundlage für die Anrechnung von außerhalb der Hochschule 
erworbenen Qualifikationen: 
 Ordnung des Fachbereichs 04 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz für die Prüfung im Bachelorstudiengang  
Anerkennungssatzung² in der jeweils gültigen Fassung 

 Die Prüfung erfolgt anhand des Kriteriums „Gleichwertigkeit“ hinsichtlich 
Niveau und Lernergebnisse bzw. Lernziele. 

 Bewerber und Bewerberinnen sowie Studierende sind nicht verpflichtet, die 
JGU über die erbrachten Leistungen zu informieren. 
 
  

Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung von Fehlversuchen: 
Ordnung des Fachbereichs 04 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Prüfung im Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft in 
der jeweils gültigen Fassung 

 § 18 Abs. 4: Bewerber und Bewerberinnen sowie Studierende sind 
verpflichtet, die JGU über Fehlversuche in demselben Studiengang an einer 
anderen Hochschule in Deutschland zu informieren. Dasselbe gilt auch für 
nicht bestandene Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante 
Studienleistungen in Modulen oder Prüfungsgebieten eines anderen 
Studienganges an einer Hochschule in Deutschland, die denen im 
Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft im Wesentlichen entsprechen, 
soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere Anforderungen 
gestellt wurden. 

Die Prüfung der Fehlversuche erfolgt in Anlehnung der Kriterien die für die 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen hinsichtlich des Kriteriums der 
Gleichwertigkeit, Niveau und Lernergebnissen bzw. Lernzielen gelten (siehe 
Anerkennungssatzung2). 

 
 

  

                                                                 
1 Alle Ordnungen sind unter https://ordnungen.he.uni-mainz.de/ abrufbar. 
2 Siehe Teil-Rahmenprüfungsordnung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen sowie für die Anrechnung von außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen. 

https://ordnungen.he.uni-mainz.de/
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2. Antrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prüfung der von Ihnen eingereichten Unterlagen über Ihr Studium an der Institution 
 

_______________________________________________ 
 

hat ergeben, dass Ihnen die dort erbrachten Leistungen zum Teil gem der o.g. Prüfungsordnung als Leistungsnachweise im 
Studiengang  

Bachelor of Science Hebammenwissenschaft 
 

angerechnet werden können, die im Rahmen Ihres künftigen Studiums an der Johannes-Gutenberg-Universität vorzuweisen 
sind. Für die bereits erbrachten Leistungen werden Ihnen folgende Module bzw. Kurse angerechnet: 

 

 

Name:  

Adresse:  

Matr.-Nr.:  

Geburtsdatum:  
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3. Vergleich über die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen eines Studiums 

Tragen Sie in den nachfolgenden Tabellen die Informationen zu den Modulen/Lehrveranstaltungen der 

Fremdinstitution ein, die Sie sich für den B. Sc. Hebammenwissenschaft anerkennen lassen möchten. 

Modul 1.1: Einführung in die Hebammenwissenschaft + Methodenkompetenz I 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Grundannahmen, berufliches Selbstverständnis, ethische Diskurse und 
rechtliche Grundlagen in der Hebammenwissenschaft 

1,5 2  

☐ S: Medizinische Terminologie 0,5 1  

☐ S: Gesundheits-/Hebammen-wissenschaftliches Denken und 
Methodenkompetenz I 

2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Modulprüfung: 10-seitige Hausarbeit    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

 

Modul 1.2: Biomedizinische Grundlagen 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Naturwissenschaftliche Grundlagen 1 3  

☐ V: Grundlagen der Physiologie und Anatomie 4 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Modulprüfung: Klausur (90 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 1.3: Soziale Gesprächs-, Kommunikations- und Beobachtungskompetenz 3 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ S: Soziale Gesprächs-, Kommunikations- und Beobachtungskompetenz 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Modulprüfung: Präsentation (15 – 20 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 
 

Modul 1.4: Hebammentätigkeit und Pflege: Selbstverständnis und Grundlagen 12 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Grundlagen der Hebammentätigkeit in der Schwangerschaft, bei der 
Geburt und im Wochenbett 

1,5 3  

☐ V: Grundlagen der Pflege und der Dokumentation 1 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistungen 1.5 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 2.1: Allgemeine medizinische Kompetenz, Notfallmedizin, Vitalfunktionen 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Innere Medizin für Hebammenwissenschaftler:innen 2 3  

☐ V: Notfallmedizin 1 2  

☐ S: Notfallmedizin 1 1  

☐ V: Einführung in die Pharmakologie 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (90 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

Modul 2.2: Mikrobiologie, Virologie und Hygiene 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Mikrobiologie, Virologie  2 3  

☐ V: Notfallmedizin 1 2  

☐ S: Notfallmedizin 1 1  

☐ V: Einführung in die Pharmakologie 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (90 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 2.3: Gesundheits- und Versorgungssystem im Kontext von Hebammenwesen und -
wissenschaft 

6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Gesundheits- und Versorgungssystem im Kontext von Hebammenwesen 
und -wissenschaft  

1,5 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Mündliche Prüfung (20 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

 

 

Modul 2.4: Grundaspekte der Hebammentätigkeit 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Grundaspekte der Hebammentätigkeit 1,5 2  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung  2,5 7  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)    

☐ Klausur (60 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 3.1: Geburtshilfliche Kompetenz, Gynäkologie und Frauengesundheit 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Geburtshilfliche Kompetenz, Gynäkologie und Frauengesundheit 4 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Mündliche Prüfung (20 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

 

 

Modul 3.2: Prävention und Gesundheitsförderung + Methodenkompetenz II 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Prävention und Gesundheitsförderung 2 3  

☐ S: Gesundheits-/ Hebammen-wissenschaftliches Denken und 
Methodenkompetenz II 

3 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Portfolioprüfung    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 3.3: Die Physiologie der Fortpflanzung und die Unterstützung der physiologischen Geburt 12 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Die Physiologie der Fortpflanzung und die Förderung der 
physiologischen Geburt 

2 3  

☐ S: Physiologisches Praktikum 1 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 1 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)*    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* Die OSCE-Prüfung von Modul 3.3 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 3.4 statt. 

 

 

 

Modul 3.4: Schwangerschaftsbegleitung 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Die Physiologie der Fortpflanzung und die Förderung der 
physiologischen Geburt 

2 3  

☐ S: Physiologisches Praktikum 1 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 1 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)**    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

** Die OSCE-Prüfung von Modul 3.4 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 3.3 statt. 
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Modul 4.1: Psychosoziale Aspekte, Bonding und Frauengesundheit 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Soziologie für Hebammen 1 2  

☐ V: Psychosoziale Betreuung im Kontext von Schwangerschaft und Geburt 3 4  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ 10-seitige Hausarbeit    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

 

Modul 4.2: Versorgung der Neugeborenen 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Evidenzbasierte Versorgung der Neugeborenen 1 1  

☐ V: Grundlagen der Kinderheilkunde und Virusinfektionen bei 
Neugeborenen 

2 2  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 1 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)*     

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* Die OSCE-Prüfung von Modul 4.2 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 4.3 statt. 
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Modul 4.3: Versorgung der Wöchnerinnen 12 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Versorgung der Wöchnerinnen 1,5 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 2,5 9  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

☐ OSCE-Prüfung (60 Min.)*    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* Die OSCE-Prüfung von Modul 4.3 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 4.2 statt. 

 

 

Modul 5.1: Geburtshilfliche Kompetenz, Gynäkologie und Frauengesundheit II 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Geburtshilfliche Kompetenz, Gynäkologie und Frauengesundheit II 4 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (90 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 5.2: Evidenz und klinische Entscheidungs-findung + Methodenkompetenz III 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ S: Evidenz und klinische Entscheidungsfindung 1 3  

☐ S: Gesundheits-/ Hebammen-wissenschaftliches Denken und 
Methodenkompetenz III 

1 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Posterpräsentation (10 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

 

 

Modul 5.3: Angewandte Hebammenwissenschaft 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ S: Frauengesundheit und Gendermedizin - -  

☐ S: Case Management in der Geburtshilfe 1,5 3  

☐ S: Schwangerschaftsvorsorge und Gesundheitsförderung bei vulnerablen 
Bevölkerungs-gruppen (Feldseminar) 

- -  

☐ S: Brustkrebs und Schwangerschaft als interdisziplinäre Herausforderung 0,5 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 5.4: Die hebammengeleitete Geburt 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Die hebammengeleitete Geburt 2 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 2 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ OSCE-Prüfung (90 Min.)*    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* Die OSCE-Prüfung von Modul 5.4 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 5.5 statt. 

 

 

 

Modul 5.5: Operative Versorgung bei Schwangeren und im Rahmen der Geburt 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Operative Versorgung bei Schwangeren und im Rahmen der Geburt 0,5 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 1,5 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ OSCE-Prüfung (90 Min.)*    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* Die OSCE-Prüfung von Modul 5.5 findet zusammen mit der OSCE-Prüfung von Modul 5.4 statt. 
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Modul 6.1: Interprofessionell handeln, kommunizieren und ethisch bewerten im deutschen 
Gesundheitssystem 

6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Hebammentätigkeit im deutschen Gesundheitssystem 2 3  

☐ V: ethische Implikation der Geburtshilfe    

☐ S: Kommunikation und Kooperation 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (120 Min.)*    

☐ mündliche Prüfung (45 Min.)**    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* die schriftliche Prüfung wird im Rahmen der Staatsprüfung (Kompetenzbereich II, IV und V gemäß HebStPrV) angerechnet. 

Als Modulabschlussprüfung zählt sie 50% sowie 50% bezogen auf die Note der schriftlichen Staatsprüfung. 

** die mündliche Prüfung wird im Rahmen der Staatsprüfung (Kompetenzbereich IV, V und VI gemäß HebStPrV) 

angerechnet. 

 

 

Modul 6.2: Pathologische / regelwidrige Schwangerschaftsverläufe und Geburten 6 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Pathologische / regelwidrige Schwangerschaftsverläufe und Geburten 1 3  

☐ Pr: Fertigkeitstraining und praktische Lernleistung 1 6  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (60 Min.)    

☐ OSCE-Prüfung (90 Min.)    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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Modul 6.3: Überwachen, diagnostizieren und versorgen im freiberuflichen Kontext 18 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ S: Seminar (Webinar) 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ 20-seitiger Praxisbericht    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

 

Modul 7.1: Interventionen in standardisierten und komplexen Situationen 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ V: Interventionen in standardisierten und komplexen Situationen 2 3  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Klausur (120 Min.)*    

 praktische Prüfung**    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 

* die Klausur wird als schriftl. Prüfung im Rahmen der Staatsprüfung (Kompetenzbereich I gemäß HebStPrV) angerechnet. Als 

Modulabschlussprüfung zählt sie 50% sowie 50% bezogen auf die Note der schriftl. Staatsprüfung. 

** die praktische Prüfung besteht aus 3 Teilen (Teil 1: Schwangerenbetreuung, Teil 2: Wöchnerinnenbetreuung, Teil 3: Geburt (OSCE-

Prüfung) und wird als praktische Staatsprüfung gemäß HebStPrV angerechnet. 
 

Modul 7.1: Bachelorarbeit und Kolloquium 9 LP 

☐ Modul wird vollständig mit der Note_____ anerkannt. 

☐ Modul wird nicht anerkannt. 

Unterschrift Studienfachberater: 

☐ Folgende Kurs- oder Studienleistungen werden anerkannt: 

Kurs SWS LP 
Unterschrift des  
Studienfachberaters 

☐ Bachelorarbeit und Verteidigung  15  

Studienleistungen und Modulprüfungen Fehlversuche Note  

☐ Bachelorarbeit    

 Verteidigung    

Anerkannt aus Veranstaltung (Fremdinstitution): 

Bemerkungen / davon im Ausland erbracht: 
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3.1 Vergleich über die Anerkennung von außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen 

 

Tragen Sie in den nachfolgenden Tabellen die Informationen zu den Qualifikationen der Fremdinstitution ein, die 

Sie sich für den B. Sc. Hebammenwissenschaft anerkennen lassen möchten. 

 

Institution: Erworbene Qualifikation: Bemerkungen Studienfachberater:in 

Folgende Qualifikationen möchte ich anerkennen lassen:  

Veranstaltung evtl. Fortbildungspunkte 

☐   

☐   

☐   

☐   

Abschlussprüfung Fehlversuche evtl. Note 

☐    

☐    

Bemerkungen: 

 

Auszufüllen von Studienberatung (Erläuterung der Ablehnung unter Punkt 4): 

☐ wird anerkannt  

☐ wird nicht anerkannt 
 

 

Institution: Erworbene Qualifikation: Bemerkungen Studienfachberater:in 

Folgende Qualifikationen möchte ich anerkennen lassen:  

Veranstaltung evtl. Fortbildungspunkte 

☐   

☐   

☐   

☐   

Abschlussprüfung Fehlversuche evtl. Note 

☐    

☐    

Bemerkungen: 

 

Auszufüllen von Studienberatung (Erläuterung der Ablehnung unter Punkt 4): 

☐ wird anerkannt  

☐ wird nicht anerkannt 
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 *****************************************************************************************************************  

Angaben zum ausländischen Notensystem: (füllt ggf. Ihr Studienfachberater aus) 

Maximalnote (beste erreichbare Note):       Mindestbestehensnote:       

 

Angabe zur Notenübernahme  
(NUR bei Studien – und Prüfungsleistungen, die in einer Auslandsphase während eines Studiums an der JGU erbracht wurden): 
 

Sie können für Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen einer Auslandsphase während eines Studiums an der JGU erbracht 

wurden, die Anerkennung ohne Notenübernahme beantragen; dies gilt nicht für integrierte Studiengänge. In diesem Fall wird für erfolgreich 

absolvierte Leistungen nur der Vermerk ‚bestanden‘ übernommen. Die Beantragung ist nur ein Mal pro Studiengang möglich sowie auf 

einen Umfang von höchstens 15 Leistungspunkten bei Masterstudiengängen und einen Umfang von höchstens 30 Leistungspunkten bei 

Bachelorstudiengängen beschränkt. Sie muss grundsätzlich für sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen, die im Rahmen der 

Auslandsphase erbracht wurden, erfolgen; wird der Umfang von 15 bzw. 30 Leistungspunkten überschritten, legen Sie fest, bei welchen 

der überzähligen Leistungen die Noten übernommen werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an uns. 

 

☐ Ich möchte, dass die Noten übernommen werden. ☐ Ich möchte, dass die Noten nicht übernommen werden.  

 

Angaben zum Auslandsaufenthalt (nur bei Bedarf auszufüllen) 
Land, in dem die Leistungen erbracht wurden  

Hochschule im Ausland, an der die Leistungen 

erbracht wurden 

 

Austauschprogramm, über das der Aufenthalt 

finanziert wurde 

 

☐  Auslands-BaAföG,       ☐  DAAD anderes St.,  

 

☐  DAAD Jahresst.,          ☐  DAAD Promos St., 

 

☐  DFH,                             ☐  Erasmus Praktikumsst.,  

 

☐  Erasmus Studienst.,     ☐  JGU, 

 

☐ Sonstiges (PAD, Fulbright, Stiftung etc.), 

 

☐ Selbstfinanziert 

Dauer des studienrelevanten Aufenthalts (genaues 

Datum, falls nicht möglich mind. Monat + Jahr) 

 
von                                                   bis 

Art des Aufenthalts  ☐ Studium           ☐ Praktikum              

☐ Privat 

☐ anderer studienbezogener Aufenthalt ( z.B. Promotion) 

 

Dem Antrag beizufügende Dokumente (Checkliste): 
 

☐ 
Nachweise (entweder Original oder beglaubigte Kopie) über erbrachte Leistungen (Transcript, Leistungsnachweise, Kopie 

des Learning Agreement bei Auslandsaufenthalten, o.ä.) 

Nachweise, die nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, müssen ggf. übersetzt werden  

☐ 

Erläuternde Unterlagen zu Art, Inhalt und Lernzielen der Veranstaltungen und der Module (studiengangbezogene 

Prüfungsordnung, Modulhandbuch; bei umfangreichen Dokumenten ggf. aussagekräftige Auszüge).  

Wenn diese Unterlagen nicht vorliegen oder nicht aussagekräftig sind, können behelfsweise weitere Unterlagen (z.B. 

Studiengangbeschreibung, Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungskommentare o.ä.) eingereicht werden. 

☐ 
Sofern nicht in den beigefügten Unterlagen ausgewiesen: Unterlagen für die Notenumrechnung: falls an der ausländischen 

Hochschule, an der die Leistung erbracht wurde, verfügbar: ECTS Grading Table (= ECTS- Einstufungstabelle)  

anderenfalls Notenskala der ausländischen Hochschule, an der die Leistung erbracht wurde 
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4. Ablehnungsbescheid 

Die Prüfung der von Ihnen eingereichten Unterlagen hat ergeben, dass die erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen bzw. außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen als Leistungen im  

Studiengang B. Sc. Hebammenwissenschaft (Gültigkeit ab WiSe 23/243) 

nicht anerkannt bzw. nicht angerechnet werden. 
 

Folgende Leistungen/Qualifikationen werden nicht anerkannt bzw. angerechnet: 

Nr. Bezeichnung (Name, Art) Grund 

(s.u.) 

Unterschrift 

1   

 

 
 

2   

 

 
 

3   

 

 
 

4   

 

 
 

5   

 

 
 

6   

 

 
 

7   

 

 
 

8   

 

 
 

9   

 

 
 

10  

 

  

Schlüssel Ablehnungsgründe gem. Anerkennungssatzung § 2 für Studien- und Prüfungsleistungen:  

1. Qualität: Es besteht ein wesentlicher Unterschied, da die vorgelegte Leistung  

a. weder in einem akkreditierten Studiengang an einer Hochschule in Deutschland noch in einem Studiengang an einer 

Hochschule in Deutschland deren internes Qualitätssicherungssystem akkreditiert ist, erbracht wurde.  

b. in einem Studiengang an einer Hochschule im Ausland erbracht wurde,  

i. für den kein Kooperationsabkommen über den Austausch von Studierenden besteht. 

ii. der gemäß der Zentralestelle für ausländisches Bildungswesen kein akkreditierter Studiengang ist bzw. 

kein akkreditiertes Studienfach an einer Hochschule im Ausland ist. 

2. Niveau: Es besteht ein wesentlicher Unterschied, da die Leistung in einem Studiengang einer niedrigeren Stufe des 

Graduiertensystems erworben wurde und die Lernergebnisse nicht der zu ersetzenden Leistung entsprechen. 

3. Lernergebnisse bzw. Lernziele (Kenntnisse, Fähigkeiten, Anwendung der Kenntnisse, Kompetenzen, Schwierigkeitsgrad) 

unterschieden sich wesentlich, bzw. zu den Lernergebnisse/Lernziele der vorgelegten Leistungen gibt es keine Entsprechung. 

4. Workload: Umfang und Lernergebnisse unterscheiden sich wesentlich. 

5. Für die vorgelegte Prüfungsleistung besteht bereits ein Prüfungsrechtsverhältnis an der JGU. 

6. Die vorgelegte Leistung ist bereits bestanden. 

Bei der Ablehnung außerhalb der Hochschule erworbenen Qualifikationen müssen keine Gründe genannt werden. 

 

                                                                 
3 Gilt auch für PO-Wechsler 
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Erläuterungen bei Nicht-Anerkennung bzw. Nicht-Anrechnung:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Studienfachberater oder Studienfachberaterin 

(Druckbuchstaben) 

 Studienfachberater oder Studienfachberaterin  

Datum, Unterschrift, Stempel 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses Widerspruch eingelegt werden (gem. § 22 PO Hebammenwissenschaft). 
 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
Um die Effektivität des Widerspruchsverfahrens zu erhöhen, bitten wir Sie, den Widerspruch zu begründen. Im Falle der Stattgabe eines 

Widerspruchs fallen keine Kosten an. Bitte nehmen Sie deshalb Ihr Recht auf Widerspruch wahr, sofern Sie unsere Entscheidung für 

unrechtmäßig halten. Wir möchten Sie aber auch darüber informieren, dass im Falle der Ablehnung eines Widerspruchs eine 

Widerspruchsgebühr anfällt (nach Arbeitsaufwand, i.d.R. 38,04 bis 60 EUR). 

 

 

Empfangsbestätigung des Studierenden 
 

 

 

  

Datum  Unterschrift 

 

Ein Exemplar verbleibt in der Hebammenwissenschaft, ein Exemplar erhält die studierende Person. 
 

                                                                 
4 Interner Hinweis: Bei den Ablehnungsgründen, die unter die Schlüssel 1 bis 5 fallen, bedarf es einer weiteren Ausführung, um die 
Entscheidung nachvollziehbar darzustellen. Die Nennung des Schlüssels zeigt lediglich die Richtung an. Bei Ablehnungsgründen der 
Schlüssel 5 bis 7 bedarf es keiner Abwägung der Umstände – somit müssen diese Punkte nicht weitergehend erläutert werden. 

Datum der Aushändigung des Bescheids der 

Anerkennung/Anrechnung/Bestätigung durch den Prüfungsausschuss 

 

 Unterschrift 


